
57 

^îmtsdlLtt 
für die ErZdlözesL Freiburg 

Nr 11 îreiburg i. Vr,, S. April m? 
Inhalt: Der Voranschlag für die Allgemeine Katholische Kirchensteuer für das Rechnungsjahr 1939. — 
Die Wahl der Allgemeinen Katholischen Kirchensteuervertretung. — Religionsunterricht an der Grund- und 
Hauptschule im Schuljahr 1939 / 40. — Katcchctiscbe Fortbildung. — Das Kinderopfer am Weißen Sonn- 
tag. — Kollektenbuch. — Bestellung von Glocken- und Orgelbauinspektoren. — Verlegung des Forstwirt- 
schaftsjahres. — Ernennung. — Dekans - Ernennungen. — Verzicht. — Publicatio beneficiorum con- 
ferendorum. — Sterbfall. 

(Orb. 3. 4. 1939 9k. 5383.) 

Der Voranschlag für die Allgemeine katho- 

lische Kirchensteuer für das Rechnungsjahr 

(9 59. 
Gemäß Art. 18 Abs. 2 des Landeskirchensteuer- 

gesetzes vom 30. Juni 1922 wird der Voran- 
schlag für die Allgemeine Katholische Kirchen- 
steuer für das Rechnungsjahr 1939 in Freiburg 
i. Br. als dem Sitz der Katholichen Kirchensteuer- 
vertretung und zwar im Erzbischöflichen Kanzlei- 
gebäude, Herrenstraße 35, vom 

23. 6. b. 

zur Einsicht aller Beteiligten aufgelegt. 

Freiburg i. Br., den 3. April 1939. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 

(Ord. 3. 4. 1939 Nr. 5200.) 

Die Wahl der Allgemeinen Katholischen 

Kirchensteuervertretung. 

Gemäß § 12 Abs. 1 und 2 und § 28 der Erz- 
bischöflichen Verordnung vom 15. November 1932 
über die Organisation der Katholischen Kirchen- 
fteuervertretung (Anzeigeblatt 1932 S. 360 ff.) wird 

a) die Wahl der weltlichen Mitglieder und 
Ersatzmänner der Katholischen Kirchensteuer- 
vertretung auf 

Sonntag, den 7. Mai d. Js., 

I) die Wahl der geistlichen Mitglieder und 
Ersatzmänner dieser Vertretung auf 

Dienstag, den 9. Mai d. Js. 

anberaumt. 

Zu Wahlkommissären werden ernannt: 

1. für die Wahlbezirke zur Wahl der welt- 
lichen Vertreter und Ersatzmänner: 

A I. Geistl. Rat Dekan Ernst Alex. Kuenzer 
in Konstanz 

AII Geistl. Rat Dekan Friedrich Wilhelm 
Kling in Villingen 

AIII. SMcW jU&r in ßf; 
lingen 

A IV. Prälat Dekan Dr. Ernst Föhr in Sölden 
A V. Geistl. Rat Dekan August L ipp in Offen- 

burg 
A VI. @#1 9W Dehn Sofef in 

V vn. SRat SWbe&m 3)t. 3HW SRübe 
in Karlsruhe 

A VIII. Msgre. Dekan Franz Xaver Raab in 
Heidelberg 

A IX. Geistl. Rat Dekan Josef Blatz in Buchen. 

2. Für die Wahlbezirke zur Wahl der geist- 
lichen Mitglieder und Ersatzmänner: 

B I. Geistl. Rat Johann Baptist Moosbrug- 
ger in Ehingen 

B II. Geistl. Rat Dekan Franz Josef Dieser 
in Waldshut 

III Stadtdekan Dompfarrer Dr. Rudolf Geis 
in Freiburg i. Br. 

IV. Geistl. Rat Dekan Johann Georg Gum- 
bel in Kenzingen 

V. Geistl. Rat Dekan Friedrich Höfter in 
Baden-Oos 

VI. Prälat Stadtdekan Joses Bauer in Mann- 
heim 

VII. Dekan Pfarrer Johann Gruber in Sulz- 
bach. 

Diese Nummer wurde am 5. April 1939 zur Post gegeben. 
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Eine Übersicht der Wahlbezirke nach dem neue- 
sten Stand ist im Anzeigeblatt für die Erzdiözese 
Freiburg, Jahrgang 1932, S. 374 ff., enthalten. 

Bie ßnbet naß) ben Bestimmungen bet 
Erzb. Verordnung vom 15. November 1932 (An- 
aeigeblaü 1932, 6. 360 ff.) ßaü. 3)er § 14 Slbf. 2 
dieser Verordnung hat folgenden Sinn: 

3ß am <Pfatroh ein @üftunggrai, in welchem 
Vertreter aller Filialorte befinden, so wählt nur 
dieser gemeinsame Stiftungsrat, auch wenn für die 
Filiale daneben noch besondere Stiftungsräte be- 
ßeßen. (Soweit bie gtMen nt# in einem gemein« 
samen Stiftungsrat vertreten sind, aber eigene Stis- 
tungsräte haben, werden deren gewählte Mitglieder 
zur Wahlhandlung gemeinsam mit denen des Stif- 
tunggrafeg beg ^arrorteg ober bet ^fnttei beige« 
zogen. 

Ge## Sllßgiiebet beg Stab. Obetßifiunggta« 
tes, bie Vorsteher der Erzb. Erziehungsanstalten, 
soweit sie nicht zum Wahlbezirk B III gehören, die 
Professoren, Religionslehrer und geistlichen Lehrer 
an den Höheren Schulen und Fachschulen sowie 
an der Lenderschen Lehranstalt, die an den Straf- 
anstalten angestellten Geistlichen, die im Dienst der 
Caritas stehenden Diözesanpriester und die Geist- 
lichen der verschiedenen klösterlichen sowie sonstigen 
kirchlichen Anstalten wählen mit dem Dekanat, in 
dessen Bezirk die betreffende Behörde, Anstalt oder 
Schule sich befindet. 

Zur Erleichterung der Arbeit und Herbeiführung 
größerer Einheitlichkeit sind Vordrucke hergestellt 
worden. Die Vordrucke für die Wahlprotokolle und 
Gegenlisten für die Wahl der weltlichen Mitglie- 
der und Ersatzmänner sind durch die Vorsitzenden 
der Stiftungsräte unmittelbar von dem Verlag Ba- 
benia 2t.«@. in ßatlgtube &u begießen. 

Die übrigen Vordrucke werden gemäß § 12 Abs. 2 
und 3 und § 28 der Verordnung der von hier aus 
erfolgenden Benachrichtigung der Wahlkommissäre 
und Dekane angeschlossen. Sollte eine Nachwahl 
nötig werden, so ist dies vom Wahlkommissär uns 
sofort telegraphisch oder fernmündlich mitzuteilen, 
damit wir den Vordruck zur Anordnung derselben 
alsbald zusenden können. Die Vordrucke sind 
vollständig auszufüllen. Die im einzelnen Falle 
nicht in Betracht kommenden Stellen sind zu strei- 
chen. 

Bie SBSic&ügteü bet verlangt, baß alte Be« 
teiligten sich mit den einschlägigen Bestimmungen 
bekannt machen und dieselben genau einhalten. 

Freiburg i. Br., den 3. April 1939. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 

(Orb. 21. 3. 1939 Nr. 4529.) 

Religionsunterricht an der Grund- und 
Hauptschule im Schuljahr 1959/ 40. 

Der mit Ordinariats-Erlaß vom 22. April 1919 
9h. 5452 (SlnaeigeHaü 1919 91t. 12, Gonberbrud 
bei Dilger, Freiburg) vorgeschriebene Lehrplan bleibt 
big auf meüeteg in Mast. St gilt füt 8«Hakige 
@#[00. 9Bo in 6«, 5«, 4« obet 2«Mafßgen (Schulen 
mehrere ScWabte oereinigt ßnb, iß füt bie gan&e 
klaffe bag gteidhe ^Pensum butcbaunebmen. 3)abei 
gilt alg aßgemeine Siegel, baß im ungetaben 3# 
(1939/40) bag ^enfum beg ungetaben @##6# 
zu behandeln ist. 

3m 1939/40 ist in bet 2«Mafßgen 
Schule in bet 1. Masse (1. big 4. (5#%#) bag 
^enfum beg 3. Sdhuliahteg unb in bet 2. Masse 
(5. big 8. (ScWiaßt) bag ^#1% beg 7. Schul« 
faßteg fäßig. 3n bet 4«Mafßgen Schute iß in bet 
1. Masse (1. unb 2. Sdhulfaht) bag ^enfum beg 
1. Schulfahteg, in bet 2. klaffe (3. unb 4. Schul« 
jabt) bag ^enfum beg 3. Schußahteg, in bet 3. Masse 
(5. unb 6. Schul#:) bag ^enfum beg 5. (Schul#* 
res und in der 4. Klasse das Pensum des 7. Schul- 
jahres zu behandeln. 

bag 3. mil bem 4. Schul#: oeteinigt iß, 
ßnb amei ^o^^enßunben füt ben ^a^e^^igmug unb 
eine 3Bo^^enßunbe füt bie Biblis# ©es## au 
uetwenben. 3n biefem Saß gebtaui^en auch bie 
gdbület beg 4. Saßtgangeg bie steine Blbll#e @e« 
f##e unb ben Meinen ^ale^^igmug. 

Freiburg i. Br., den 21. März 1939. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 

(Orb. 4. 4. 1939 %r. 5431.) 

Ratechetische Fortbildung. 
3u Sottfübtung unfeteg Stlaffeg torn 6. 21p:il 

1938 9h. 4545 (Slmtgbla# 1938 91t. 7, (5. 396) 
ßeüen mit bet ^a^eß)e^en«^onfe:ena füt bag 
Schuljahr 1939/40 folgenden Arbeitsplan: Eine 
91eugeßaltung beg Sebrplang füt ben 
Religiongunterricht in der Grund- 

unb ^aup^f^^uIe bet S:abiöaefe @:ei« 
butg (unter Beibehaltung bet bigbetigen 91eli« 
gionsbücher). 

Bie ton ben Stab. 3)eïanaten beßeßten ^etten 
^onfetenaleitet woßen bie Bearbeitung beg Zhe« 
mag auf bie mehel#rlichm ^onfetenaen tetteüen 
unb bag Stgebnig bet ®emem#af^gatbei^ ung 
einsenden. 

Freiburg i. Br., den 4. April 1939. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 
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(Orb. 1. 4. 1939 Nr. 5252.) 

Das Aindsropfer am Weißen Sonntag. 

Am Weißen Sonntag, dem Festtag der Kleinen, 
ist das Interesse der ganzen Pfarrgemeinde auf das 
leibliche und geistige Wohl der Kinder gerichtet. 
Eltern und Verwandte der Kinder haben es sich 
angelegen sein lassen, die Erstkommunikanten für 
den Empfang der ersten heiligen Kommunion ge- 
ziemend vorzubereiten und auszustatten. Die Kirche 
selber gibt sich alle Mühe, die Kinder im Glauben 
zu befestigen und in der Treue zu Christus zu 
stärken. 

Sie denkt aber am Weißen Sonntag mit bangen 
Muttersorgen auch an alle jene Kinder, die schon 
in ihrer frühesten Kindheit in ihrer religiösen Ent- 
wicklung und in ihrer leiblichen und seelischen Er- 
ziehung gefährdet sind. Sie hat deshalb eine um- 
fangreiche Kinderhilfe Jahr für Jahr durchgeführt. 
Sie ermuntert ihre Gläubigen nicht nur zu einem 
stillen Helfen von Christ zu Christ, in der Verwandt- 
schaft und Nachbarschaft, sondern legt ihnen auch 
die Verpflichtung auf, jene nicht im Stiche zu lassen, 
die mit ihren Sorgen um die Seele des eigenen 
oder anvertrauten Kindes auf fremde Hilfe ange- 
wiesen sind. 

Am Festtag der Gemeinschaft in Christus sollen 
deshalb auch dieses Jahr wieder die Erftkommuni- 
kanten, ihre Angehörigen und die ganze Pfarrge- 
meinde anläßlich eines Gottesdienstes am Weißen 
Sonntag zu einen: Kinderopfer ermuntert werden, 
das dann zur Förderung des Kinderhilfswerkes der 
Kirche verwendet werden soll. 

Dieses Kinderopfer am Weißen Sonntag ist in 
allen Pfarr- und Kuratiekirchen durchzuführen. 
Überall dort, wo Kindergärten sind oder Kinder 
in Erholung geschickt werden, darf die Hälfte des 
Kinderopfers für diese örtlichen Zwecke verwendet 
werden. Im Übrigen ist das Erträgnis an die Erzb. 
Kollektur in Freiburg i. Br., Postscheckkonto 2379 
Amt Karlsruhe, alsbald zu überweisen. 

Freiburg i. Br., den 1. April 1939. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 

(Orb. 24. 3. 1939 Nr. 4698.) 

Rollektenbuch. 

Bei der Badenia, Druck und Verlag A.-G. in 
Karlsruhe ist ein neues Formular für ein Kol- 
lektenbuch herausgekommen, in welchem entspre- 
chend unserm Erlaß vom 12. Juli 1938 Nr. 8098 
die Klingelbeutelsammlungen und verschiedenen 
kirchlichen Kollekten (auch Opferstock) sowie ihre 

Ablieferung und Verwendung nachzuweisen sind. 
Dem Kollektenbuch ist ein Musterformular beige- 
geben über die Art und Weise, wie die Buchungen 
im einzelnen durchzuführen sind. Mit der Einfüh- 
rung des Kollektenbuches ist der Vorschrift über 
die Führung eines Tagebuches gemäß dem oben- 
erwähnten Erlaß genügt. 

Wir bestimmen, daß in allen Pfarreien und Fi- 
lialen für die Klingelbeutelsammlungen und son- 
stigen kirchlichen Kollekten dieses Kollektenbuch ein- 
geführt und laufend geführt wird. Die Herren 
Dekane wollen bei den Pfarr- und Kirchenvisita- 
tionen sich dieses vorlegen lassen und in ihrem 
Bericht über die ordnungsmäßige Führung Mit- 
teilung machen. 

Die in den kirchlichen Vereinen anfallenden Opfer- 
gelder sind im Kassenbuch des betreffenden Vereins 
zu verbuchen. 

Freiburg i. Br., den 24. März 1939. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 

(OGKR. 22. 3. 1939 %r. 8386.) 

Bestellung von Glocken- und Orgelbau- 
inspektoren. 

Das Erzb. Ordinariat hat zu Erzb. Glocken- 
und Orgelbauinspektoren ernannt: 

BezirkKarlsruhe: Erzb. Musikdirektor Otto 
Schäfer in Baden-Baden, Gernöbacher- 
straße 23; 

Bezirk Heidelberg: Studienrat, Chordirigent 
Karl Fr. Bo er es in Mannheim, Ren- 
nershofstraße 26. 

Bezüglich der zu den beiden Bezirken gehörenden 
Dekanate wird auf die Bekanntmachung vom 27. 
Sluguft 1932 9ü. 12079, 6.327 
zug genommen. 

Freiburg i. Br., den 22. März 1939. 
Erzbischöflicher Oberstistungsrat. 

(OStR. 17. 3. 1939 Nr. 8148.) 

Verlegung des Forstwirtfchaftsjahres. 

Wie sich aus dem im „Ministerialblatt für die 
Badische innere Verwaltung" 1939 S. 81 ff. ver- 
öffentlichten Runderlaß des Herrn Ministers des 
Innern ergibt, ist das bisher mit dem Rechnungs- 
jahr zusammenfallende Forstwirffchaftsjahr für die 
badischen Staatswaldungen in der Weise verlegt 
worden, daß es nunmehr erstmals mit dem 1. Ok- 
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tober 1938 beginnt und mit dem 30. September 
1939 endet. Das Forstwirtschaftsjahr wird nach 
dem Rechnungsjahr bezeichnet, in dem es endet. 
Das mit dem 1. Oktober 1938 beginnende und am 
30. September 1939 endende Forstwirtschaftsjahr 
ist daher das Forstwirtschaftsjahr 1939. 

Die staatlichen Haushaltseinnahmen aus dem 
Forstbetrieb und die staatlichen Haushaltsausgaben 
für den Forstbetrieb im Forstwirtschaftsjahr 1939 
(1. 10. 38 bis 30. 9. 39) werden in der Rechnung 
1939 verrechnet werden. 

Mit Rücksicht auf die für die badischen Gemein- 
den und Körperschaften aus dieser Umstellung sich 
ergebenden Schwierigkeiten (rechnungsmäßigem Ver- 
lust eines Wintereinschlags) hat die Forstabteilung 
beim Finanzministerium zugestimmt, daß das Reichs- 
forstwirtschaftsjahr in den badischen Gemeinden und 
Körperschaften erst am 1. Oktober 1939 eingeführt 
wird. Für die genannten Rechtspersonen beginnt 
daher das Forstwirtschaftsjahr 1940 mit demi.Ok- 
tober 1939 und endigt am 30. September 1940. 
Die Einnahmen bzw. Ausgaben dieses Forstwirt- 
schaftsjahres werden in der Rechnung 1940 ver- 
rechnet. 

Soweit die den Gemeinden und Körperschaften 
in der Übergangszeit fehlenden Haushaltsmittel nicht 
aus laufenden Mehreinnahmen oder durch Zurück- 
stellung geplanter Unternehmungen und durch son- 
stige Einsparungen gewonnen werden können, dür- 
fen Mittel dazu der aus Mehreinschlägen des Vier- 
jahresplanes gewonnenen Waldrücklage entnommen 
werden. 

Die Waldbesitzenden kirchlichen Rechts- 
personen werden sich dieser für die Ge- 
meinden und Körperschaften getroffenen 
Regelung anpassen und dafür sorgen, 
daß der sich in der Rechnung 1939 erge- 
bende (rechnungsmäßige) Einnahmeaus- 
fall anderweitig gedeckt wird. 

Freiburg i. Br., den 17. März 1939. 

Erzbischöflicher Oberstiftungsrat. 

Ernennung. 

Der Hochwürdigste Herr Erzbischof hat den Re- 
petitor am Erzb. Priesterseminar in St. Peter 
Dr. Eugen Seiterich mit Wirkung vom 1. April 
ds. Js. zum Seminarprofessor ernannt. 

Dekans - Ernennungen. 

Der Hochwürdigste Herr Erzbischof hat durch 
Urkunde vom 17. März ds. Js. den Pfarrer Joseph 
Heck in Altheim zum Dekan des Landkapitels 
Walldürn bestellt. 

Der Hochwürdigste Herr Erzbischof hat durch 
Urkunde vom 30. März ds. Js. den Stadtpfarrer 
Geistl. Rat Friedrich Adalbert Haller in Lörrach, 
St. Bonifatius, zum Dekan des Landkapitels Wie- 
se nt a l bestellt. 

Der Hochwürdigste Herr Erzbischof hat durch 
Urkunde vom 30. März ds. Js. den Pfarrer Max 
Kölmel in Königshofen zum Dekan des Land- 
kapitels Lauda bestellt. 

Der Hochwürdigste Herr Erzbischof hat durch 
Urkunde vom 30. März ds. Js. den Pfarrer Willi- 
bald Strohmeyer in St. Trudpert zum Dekan 
des Landkapitels Neuenburg bestellt. 

verzicht. 

Der Hochwürdigste Herr Erzbischof hat den Ver- 
zicht des Pfarrers Dr. Johann Baptist Knebel, 
Ehrendomkapitular, auf die Pfarrei Kiechlins- 
b erg en mit Wirkung vom 1. Mai ds. Js. cum 
reservatione pensionis angenommen. 

Der Hochwürdigste Herr Erzbischof hat den Ver- 
zicht des Pfarres Alfred Spitznagel auf die 
Pfarrei Ludwigshafen mit Wirkung vom 10. 
Mai ds. Js. cum reservatione pensionis ange- 
nommen. 

Publicatio beneficiorum conferendorum, 

Ludwigshafen, decanatus Stockach. 

Collatio libera. Petitiones intra 14 dies propo- 
nantur. 

Sterbfall. 

27. 9%#: St. ebmwib ^0#^ an bet 
Fürstenberg-Schule in Donaueschingen, 

t in Gerichtstetten. 

R. I. P. 
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